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Antwort auf Anfragen 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule & Integration 
 
Ressort 204 - Zuwanderung und Integration 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Suna Lenz 
+49 202 563 2679 
 
Suna.Lenz@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

04.09.2023 
 
VO/0861/23/1-A 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

05.09.2023 Rat der Stadt Wuppertal Entgegennahme o. B. 
 

Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 24.08.2023 zur Abschiebung nach 
Mauretanien 

 

 
Grund der Vorlage 
Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 24.08.2023. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Vorlage wird ohne Beschluss entgegengenommen. 
 

 
 
 
Unterschrift 
Herr Matthias Nocke 
 
 
 
 
Begründung 
 
Fand die Abschiebung nach Mauretanien per Mini Charter statt? 

Über die Modalitäten der Rückführung entscheidet die Bundespolizei. In diesem Falle hat die 

Bundespolizei eine Rückführung per gecharterten Flugzeug für notwendig erachtet und 

durchgeführt.  
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Wie hoch waren die Kosten für die Abschiebung? 

Die Ausländerbehörde hat die Aufgabe, die Kosten zusammenzustellen und einen 

Kostenbescheid zu erstellen und der rückgeführten Person bekannt zu geben. Die 

Gesamtkosten der Rückführungsmaßnahme werden derzeit noch ermittelt. 

Seitens der Ausländerbehörde wurde beim MKJFGFI angefragt, ob die Kosten veröffentlicht 

werden können. Eine Antwort der Bezirksregierung steht in dieser Frage noch aus.  

 

Wer übernahm die Kosten für die Abschiebung nach Mauretanien? 

Das Land übernimmt die Kosten der Rückführung in Vorkasse. Die Kosten sind gem. § 66 

Abs. 1 AufenthG von der rückgeführten Person zu tragen. Die Vollstreckung erfolgt bei einer 

geplanten Wiedereinreise. 

 

Wie hoch waren die Kosten für die Inhaftierung? 

Die Einrichtung der Bezirksregierung zur Unterbringung ausreisepflichtiger Personen in 

Büren nimmt die Ausreisepflichtigen in erster Linie aus Nordrhein-Westfalen auf, die 

aufgrund eines richterlichen Beschlusses bis zu ihrer Abschiebung unterzubringen sind. Die 

Kosten der Unterbringung sind bisher nicht ermittelt worden. 

 

Wer übernahm diese Kosten? 

Das Land trägt die Kosten der Unterbringung in Vorkasse. Die Kosten sind gem. § 66 Abs. 1 

AufenthG von der rückgeführten Person zu tragen. Die Vollstreckung erfolgt bei einer 

geplanten Wiedereinreise. 

 

 

 
 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

x neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: Die Vorlage hat keine Klimarelevanz. 
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